Zehn Fragen und Antworten: Eingriffsregelung und Ersatzgelder bei Windenergieanlagen

1. Warum müssen Windenergieanlagen überhaupt ausgeglichen oder kompensiert werden?
Der Bau von Windenergieanlagen greift in Natur und Landschaft ein – etwa durch Flächenverbrauch, Versiegelung oder Veränderungen des Landschaftsbildes. Nach dem Naturschutzrecht müssen solche Eingriffe möglichst vermieden und unvermeidbare Auswirkungen ausgeglichen werden.

[bookmark: _GoBack]2. Was bedeutet „Eingriffsregelung“ eigentlich konkret?
Die Eingriffsregelung ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren im Naturschutzrecht. Sie legt fest, wie mit Eingriffen in Natur und Landschaft umzugehen ist. Dabei gilt eine klare Reihenfolge:
1. vermeiden, 
2. minimieren, 
3. durch reale Maßnahmen ausgleichen, 
4. erst zuletzt Ersatzgeld festsetzen. 

3. Was ist der Unterschied zwischen Ausgleichsmaßnahmen und Ersatzgeld?
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind konkrete Maßnahmen in Natur und Landschaft, beispielsweise die Renaturierung von Flächen oder die Entwicklung von Biotopen.
Ersatzgeld ist dagegen eine finanzielle Zahlung, die nur dann festgesetzt wird, wenn ein Eingriff nicht vollständig durch reale Maßnahmen kompensiert werden kann.

4. Warum fällt bei Windenergieanlagen häufig Ersatzgeld an?
Windenergieanlagen beeinflussen insbesondere das Landschaftsbild. Diese visuelle Wirkung lässt sich oft nicht vollständig durch Maßnahmen vor Ort ausgleichen. Deshalb werden bei Windenergieprojekten regelmäßig zumindest teilweise Ersatzgelder festgesetzt.

5. Bedeutet Ersatzgeld, dass auf Ausgleichsmaßnahmen verzichtet wird?
Nein. Reale Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bleiben grundsätzlich vorrangig. Ersatzgeld wird nur für den Teil eines Eingriffs festgesetzt, der nicht durch konkrete Maßnahmen kompensiert werden kann.

6. Wofür werden die Ersatzgelder verwendet?
Die Mittel sind zweckgebunden und dürfen ausschließlich für Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen eingesetzt werden. Typische Beispiele sind:
· Fließgewässerentwicklung, 
· Moorschutz, 
· Artenschutzprojekte, 
· Flächenankäufe in Schutzgebieten, 
· Maßnahmen zur Landschaftspflege. 

7. Bleiben die Ersatzgelder im Landkreis Osnabrück?
Ja. Die im Landkreis Osnabrück erhobenen Ersatzgelder werden grundsätzlich auch ausschließlich im Landkreis eingesetzt. Sie fließen direkt in regionale Naturschutzmaßnahmen zurück.

8. Sind die bisher festgesetzten 1,56 Millionen Euro bereits vorhanden?
Nein. Die Beträge wurden zwar rechtlich festgesetzt, sind aber bislang noch nicht gezahlt worden. Die Zahlung wird erst fällig, wenn tatsächlich mit dem Bau der jeweiligen Windenergieanlagen begonnen wird.

9. Können Vorhabenträger die Höhe des Ersatzgeldes beeinflussen?
Ja. Durch zusätzliche oder verbesserte Ausgleichsmaßnahmen kann die Eingriffsintensität reduziert werden. Dadurch kann sich auch die Höhe des Ersatzgeldes verringern. In Einzelfällen kann eine Ersatzzahlung sogar vollständig entfallen, wenn eine vollständige reale Kompensation möglich ist.

10. Bedeutet das alles, dass Windenergie und Naturschutz miteinander vereinbar sind?
Die Eingriffsregelung soll genau das sicherstellen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll nicht ohne Rücksicht auf Natur und Landschaft erfolgen. Deshalb schreibt das Gesetz vor:
Zuerst vermeiden, dann ausgleichen – und nur im letzten Schritt zahlen.
